
 
 

 
 
 

Amtliche Bekanntmachung gemäß § 29 Satzung HVW 
Änderung Satzung und Ordnungen HVW 

 
 
 
 

Das Präsidium des HVW hat in seiner Sitzung am 15.03.2023 in Hildrizhausen folgende Beschlüsse zu Änderungen 
von Ordnungen gefasst, die mit der Veröffentlichung in Kraft treten. 
 
 
Textstreichungen (alt) = rot durchgestrichen 
Texteinfügungen (neu) = blau unterstrichen 
 
 
 

A 
 

Rechtsordnung (RO) HVW 
 
 

§ 3 Ziffer 2 Zuständigkeit (Rechtsinstanzen) 
Die Bestimmung zu Ziffer 2 wurde wie folgt ergänzt: 
 
Ziffer 2 neu Das Verbandssportgericht 2. Kammer in 1. Instanz für die Entscheidung über sämtliche Rechtsfälle, soweit 

sie nicht in die Zuständigkeit des Verbandssportgerichts 1. Kammer fallen und in den Fällen gemäß § 4 Zif-
fer 2 der Richtlinien zur Ausbildungskostenentschädigung (RZA) DHB. 
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Beitrags- und Gebührenordnung (BGO) HVW 
(einschließlich Richtlinien für Erstattungen von Auslagen, Aufwendungen und Honoraren) 

 
 

§ 8 Gebühren / Auslagenvorschüsse bei Rechtsfällen 
 
Der nachfolgende Gebührensatz wurde wie folgt neu aufgenommen: 
 
Ziffer 9 Fallpauschalen Rechtsinstanzen 

• Vorsitzender                        50,00 € 
• Vorsitzender in Fällen der §§ 47,57 bis 69 RO DHB Beschlüsse des Vorsitzenden      25,00 € 
• je Beisitzer                       30,00 € 

 
 
 
Stuttgart, den 23. März 2023 

 
Horst Flum 
Rechtswart 
 


